
BESCHLUSSVORLAGE

Sachverhalt und Begründung:
Gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Diesem Entwicklungsgebot folgend ist für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 17a“ der
Gemeinde Ostseebad Wustrow eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich gewesen. Der mit Datum vom
19.09.1998 wirksam gewordene Flächennutzungsplan weist den Geltungsbereich des zukünftigen vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 20 „Strandstraße 17a“ als „Fläche für den Gemeinbedarf“ aus. Daher ist eine Anpassung der
Flächendarstellungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes hinzu einer
Fläche mit der Zweckbestimmung „Ferienwohnen und Dauerwohnen“ durchgeführt worden.
Der Antrag auf Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 6 Abs. 1 BauGB wurde am
05.09.2024 gestellt. Die Genehmigung vom 08.10.2024 (511.140.01.10268.24) (Anlage 1) wurde seitens des
Landkreises Vorpommern-Rügen mit Maßgaben, Auflagen und Hinweisen erteilt. Zur Erfüllung der Maßgaben ist ein
Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Erfüllung:

Den in der Genehmigung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes verfügten Maßgaben wird beigetreten. Nach
Bestätigung der Maßgabenerfüllung durch den Landkreis Vorpommern-Rügen, wird die Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5
BauGB bekannt gemacht.

Maßgaben:

1. Nachweis über die nachbargemeindliche Beteiligung der Stadt Ribnitz-Damgarten gemäß § 2 Abs. 2 BauGB
2. Nachweis über die Mitteilung des Abwägungsergebnisses gemäß § 1 Abs. 7 BauGB an die Nachbargemeinden
Ostseebad Ahrenshoop und Ostseebad Dierhagen

Erfüllung:

Zu 1: Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen. Da das
Hoheitsgebiet der Stadt Ribnitz-Damgarten an die Gemeinde Ostseebad Wustrow unmittelbar angrenzt ist, die Stadt zu
beteiligen. Die nachbargemeindliche Beteiligung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wird durchgeführt. Die Stadt Ribnitz-
Damgarten teilte mit Schreiben vom 11.11.2024 (Anlage 2) mit, dass ihre Belange nicht berührt werden.

Zu 2: Das Abwägungsergebnis gemäß § 1 Abs. 7 BauGB ist mitzuteilen (vgl. § 3 Abs. 2 BauGB). Die gerechte Abwägung
privater sowie öffentlicher Belange ist sicherzustellen. Den Nachbargemeinden Ostseebad Ahrenshoop und Ostseebad
Dierhagen ist das Ergebnis der Abwägung mitgeteilt worden. Die Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop hat das Ergebnis
am 10.12.2024 zur Kenntnis genommen (Anlage 3). Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen hat das Ergebnis am
06.12.2024 zur Kenntnis genommen (Anlage 4).
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Beitrittsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Ostseebad Wustrow



Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow beschließt:

1. Die Genehmigung des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 08.10.2024 (511.140.01.10268.24) zum Antrag
auf Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB wird zur Kenntnis genommen (Anlage 1).

2. Der in der Genehmigung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes verfügten Maßgaben wird beigetreten.
3. Die Erfüllung der Maßgaben wird beschlossen.

Gesamtkosten:
keine finanzielle Auswirkungen

EUR
Finanzierung

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung,
Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im
aktuellen Haushaltsplan
vorhanden:

Produkt/Konto: Betrag:

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Produkt/Konto: Betrag:

Über- oder außerplanmäßige
Aufwendung oder Auszahlung

Deckung erfolgt aus
Produkt/Konto:

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch
das einreichende Fachamt!)

Beteiligung Amt für Finanzen: gez.
Prehl


